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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.02.2007

Norm

UWG §2 C2a

UWG §2 D2

PMG 1997 §3 Abs4

PMG 1997 §12 Abs10

Rechtssatz

Ist das Inverkehrbringen eines deutschen P6anzenschutzmittels zulässig, so sind (nur) die deutschen

Kennzeichnungsbestimmungen anzuwenden; ist es unzulässig, kann sich die Beklagte zur Rechtfertigung irreführender

Angaben weder auf die deutschen noch auf die entsprechenden österreichischen Bestimmungen berufen.
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